
 

 

Gemeinde Rosendahl Rosendahl, den 14.08.2006 

 Der Bürgermeister  
 
 

 

S i t z u n g s v o r l a g e  Nr. VII/397 

öffentliche Sitzung 
 

 

 

Beratungsgang: 

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss 24.08.2006 

Rat 31.08.2006 

 
 

 

Betreff: 37. Änderung des Flächennutzungsplanes im Ortsteil Osterwick 

(Bereich Gewerbegebiet Eichenkamp) 

hier: Aufhebung des Feststellungsbeschlusses vom 18.05.2006 

 sowie Beschlussfassung über die erneute öffentliche Aus- 

 legung 
 

 

FB/Az.: IV/622-02 
 

 

Bezug: VII/213; VII/246; VII/306: VII/353 
 

 

 

Höhe der tatsächlichen/ voraussichtlichen Kosten:       

  

Finanzierung durch Mittel bei Produkt:   

Über-/ außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von:       

Finanzierungs-/ Deckungsvorschlag:       

 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Feststellungbeschluss vom 18.05.2006 wird aufgehoben. 
Der Entwurf der 37. Änderung des Flächennutzungsplanes im Ortsteil Osterwick wird er-
neut gemäß § 4a Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) öffentlich ausgelegt.  
 
 

 

Sachverhalt: 
 
In seiner Sitzung am 18.05.2006 hat der Gemeinderat die 37. Änderung des Flächennut-
zungsplanes nebst Begründung und Umweltbericht beschlossen. 
 
Die Antragsunterlagen zur Genehmigung dieser Änderung sind der Bezirksregierung in 
Münster am 23.05.2006 zugestellt worden. 
 
Im Zuge der Prüfung der eingereichten Unterlagen wird nunmehr seitens der Bezirksre-
gierung mitgeteilt, dass der durch die Planungsgruppe Skribbe-Jansen, Münster, erstellte 
Umweltbericht nicht den gesetzlichen Vorgaben des Baugesetzbuches entspricht. 
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Grundsätzlich dient der Umweltbericht der Abschätzung umweltbezogener Auswirkungen 
einer Planung; er stellt als Teil der Begründung insofern eine Rechtfertigung der Pla-
nungsabsichten aus umweltbezogener Sicht dar. 
Als Vorgabe des verbindlichen Mindestinhaltes ist die Anlage zu § 2 Abs. 4 und 2a des 
Baugesetzbuches (BauGB), die als Anlage beigefügt ist, zu beachten. 
 

Diesen Vorgaben trage der vorgelegte Umweltbericht wegen nachstehender fehlender 
Dokumentationen nicht Rechnung: 
 
Bestandaufnahme und Bewertung 
(Im Umweltbericht wird die gebietstypische Ausprägung der einzelnen Schutzgüter mit 
den jeweiligen vorhabenspezifischen Auswirkungen und deren Wirkungsintensität überla-
gert. Die daraus entstehenden Umweltkonflikte sind auszuwerten und zu bewerten.) 
 
Nullvariante 
(Nach Nr. 2b der Anlage zu § 2 Abs. 4 und 2a BauGB ist der Prognose über die Entwick-
lung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung der Status-quo-Zustand ge-
genüber zu stellen.) 
 
Monitoringkonzept 
(Mit einem Konzept von Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen 
einer Bauleitplanung soll sich die planende Kommune konkrete Handlungsanweisungen 
für die Zukunft geben. Damit sollen insbesondere unvorhergesehene Planungsauswir-
kungen erkannt und aufgefangen werden.) 
 
Aufgrund des so fehlerhaften Umweltberichtes kann eine Genehmigung der beantragten 

Änderung des Flächennutzungsplanes nicht erfolgen. 
Es wird daher erforderlich, den Umweltbericht entsprechend zu modifizieren und ihn ne-

ben dem Entwurf des Flächennutzungsplanes und des Entwurfes der Begründung erneut 
offen zu legen. 
 
Nach Durchführung dieses Verfahrens wird eine baldmögliche Genehmigung in Aussicht 
gestellt, da die übrigen Antragsunterlagen genehmigungsfähig sind. 
 
 
 
Im Auftrage: 
 
 
 

Wellner 
Fachbereichsleiter 

Niehues 
Bürgermeister 

 
 
 

Anlagen: 
 
Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a Baugesetzbuch 
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